
 

 

Auszugsweise Darstellung 

(verfasst vom Stenographenbüro) 

1. Sitzung 

Donnerstag, 18. Dezember 2014 

10.02 Uhr – 13.46 Uhr 

NR-Saal 

Quelle: https://www.parlament.gv.at/dokument/ 

XXV/I/791/imfname_468784.pdf 

 

Wir haben ein Gesetzesmonopol des Nationalrats; keine Volksgesetzgebung, auch nicht punktuell. Das 

einzige direktdemokratische Element, das auf einer Volksinitiative beruht, das Volksbegehren, ist letztlich 

völlig unverbindlich. 

Dr. Susanne Fürst, S 4 

 

Der Sinn eines plebiszitären Gesetzgebungsrechts besteht ja nicht darin, dass das Volk anstelle des 

Parlaments regiert, entscheidend sind vielmehr die Vorabwirkungen, die von diesem Recht ausgehen. 

Wenn die Regierenden wissen, dass das Volk eine bestimmte Materie notfalls selber an sich ziehen kann, 

werden sie wahrscheinlich genau dies zu verhindern suchen. Die plebiszitären Elemente führen insoweit 

bereits durch ihre schiere Existenz, ohne dass man sie anwenden muss, zu einer stärkeren 

Interessenberücksichtigung und Kompromissfindung. 

Frank Decker, S 124 [Anm.: vgl. Roland Czada, 2003, S 171] 

 

Tamara Ehs, S 308 
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